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 Veröffentlicht am 30.03.1989

Index

55 Wirtschaftslenkung

Norm

ViehWG §10 Abs3;

Beachte

Besprechung in: JBl 1990/10;

Rechtssatz

Bei der Auslegung des Adjektivs "gleichartig" ist davon auszugehen, dass das bezeichnete verbum legale nach

sprachgebräuchlicher Bedeutung ganz allgemein "von gleicher Art, sehr ähnlich" bedeutet. Unter dem Begri9

"gleichartige Ware" ist eine Ware zu verstehen, die mit der betre9enden Ware identisch ist, das heißt, ihr in jeder

Hinsicht gleicht, oder mangels einer solchen Ware eine andere Ware, die, auch wenn sie der betre9enden Ware nicht

in jeder Hinsicht gleicht, charakteristische Merkmale aufweist, die denen der in Betracht kommenden Ware sehr

ähnlich sind.
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